
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: UniRak Nachhaltig Konservativ Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900M8TNP5E4S7XH45

Eine nachhaltige Investition 
ist eine Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder sozialen 
Ziels beiträgt, vorausgesetzt, 
dass diese Investition keine 
Umweltziele oder sozialen 
Ziele erheblich 
beeinträchtigt und die 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
Verfahrensweisen einer 
guten 
Unternehmensführung 
anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein 
Klassifikationssystem, das in 
der Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegt ist und 
ein Verzeichnis von 
ökologisch nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
enthält. Diese Verordnung 
umfasst kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten. 
Nachhaltige Investitionen 
mit einem Umweltziel 
könnten taxonomiekonform 
sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

Es wurden damit nachhaltige 
Investitionen mit einem Umweltziel 
getätigt: __ %

Es wurden damit ökologische/
soziale Merkmale beworben und 
obwohl keine nachhaltigen 
Investitionen angestrebt wurden, 
enthielt es 16,56 % an nachhaltigen 
Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit nachhaltige 
Investitionen mit einem sozialen Ziel 
getätigt: __ %

Es wurden damit ökologische/
soziale Merkmale beworben, aber 
keine nachhaltigen Investitionen 
getätigt.
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Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/

oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit 
Nachhaltigkeitsindikatoren 
wird gemessen, inwieweit 
die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen 
oder sozialen Merkmale 
erreicht werden.

Der Fonds investierte überwiegend in Vermögensgegenstände, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten 
ausgewählt wurden. Unter Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale 
(Social – S) Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsführung (Governance – G). Entsprechende 
Kriterien waren im Berichtszeitraum unter anderem CO2-Emissionen, Schutz der natürlichen Ressourcen, 
der Biodiversität und der Gewässer (Umwelt), Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung, 
Steuertransparenz (Unternehmensführung) sowie Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz (Soziales). 
Bei der Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale investierte der Fonds in 
Vermögensgegenstände von Emittenten, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
anwendeten.

Durch Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten wurde auch ein positiver Beitrag gemäß Artikel 2 Ziffer 
17 der Offenlegungsverordnung zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN 
Sustainable Development Goals“ oder „SDGs“) geleistet.

Im Rahmen der Anlagestrategie wurden keine Investitionen in ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung angestrebt.

Dennoch könnte es sich bei den getätigten Investitionen  auch um Investitionen in ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne des Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung zur Erreichung der 
Umweltziele gemäß Artikel 9 Taxonomie-Verordnung gehandelt haben.

Es wurde kein Referenzwert bestimmt um festzustellen, ob der Fonds auf die beworbenen ökologischen 
und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds wurde anhand von 
sogenannten Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Dabei wurden immer auch Aspekte der 
guten Unternehmens- und Staatsführung berücksichtigt. Alle Nachhaltigkeitsindikatoren 
bezogen sich nur auf den Anteil im Fonds, der zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen 
Merkmale investiert wurde. Die Nachhaltigkeitsindikatoren für diesen Fonds waren im 
Berichtszeitraum:

Nachhaltigkeitskennziffer:

Die Nachhaltigkeitskennziffer umfasste je nach Art des Emittenten die Dimensionen Umwelt, 
Soziales, Governance, Nachhaltiges Geschäftsfeld und Kontroversen. Die Gesellschaft bewertete 
anhand der Nachhaltigkeitskennziffer das Nachhaltigkeitsniveau des Emittenten. Im 
Umweltbereich wurde das Nachhaltigkeitsniveau anhand von Themen wie beispielsweise der 
Reduktion von Treibhausgasemissionen, Erhaltung von Biodiversität, der Wasserintensität oder 
der Reduzierung von Abfällen gemessen. Im sozialen Bereich wurde das Nachhaltigkeitsniveau 
anhand von Themen, die zum Beispiel den Umgang mit Mitarbeitern, die Gewährleistung von 
Gesundheits- und Sicherheitsstandards, Arbeitsstandards in der Lieferkette oder die Sicherheit 
und Qualität von Produkten und Dienstleistungen betreffen, gemessen. Im Bereich der guten 
Unternehmens- und Staatsführung analysierte die Gesellschaft die Einhaltung guter Governance 
Standards auf Basis von Daten verschiedener Anbieter und Recherchen von Stimmrechtsberatern. 
Dabei wurde das Nachhaltigkeitsniveau an Themen wie Korruption, Compliance, Transparenz 
sowie am Risiko- und Reputationsmanagement gemessen.

Um einen Vergleich von Emittenten zu ermöglichen, wurde diesen eine Nachhaltigkeitskennziffer 
zwischen 0 und 100 zugeordnet. Die Nachhaltigkeitskennziffern der Emittenten fließen mit ihrem 
Anteil am Fonds, der zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale investiert 
wurde, in die Nachhaltigkeitskennziffer des Fonds ein.
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Anteil der nachhaltigen Investitionen an den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen

Ein weiterer Nachhaltigkeitsindikator des Fonds im Berichtszeitraum war dessen Anteil an 
nachhaltigen Investitionen. Nachhaltige Investitionen sind gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der 
Offenlegungsverordnung Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten, die zur Erreichung eines 
Umwelt- oder Sozialziels beitragen. Durch Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten gemäß 
Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung wurde ein positiver Beitrag zu den SDGs geleistet. 
Nähere Informationen zu den Zielen der nachhaltigen Investitionen werden im nachfolgenden 
Abschnitt erläutert.

Ob eine wirtschaftliche Tätigkeit eines Unternehmens zur Erreichung eines Umwelt- oder 
Sozialziels beigetragen hat, wurde auf Basis des Umsatzanteils von Produkten und 
Dienstleistungen in nachhaltigen Geschäftsfeldern ermittelt.

Für die Berechnung des Anteils der nachhaltigen Investitionen wurden die Umsatzanteile in 
nachhaltigen Geschäftsfeldern mit ihrem entsprechenden Gewicht in Bezug auf den Anteil im 
Fonds, der zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale investiert wurde, 
berücksichtigt.

Erfüllungsquote

Die Erfüllungsquote gibt an, inwiefern die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds 
durch die nachhaltige Anlagestrategie im Berichtszeitraum erfüllt wurden.

Hierbei wurden die Elemente der Anlagestrategie, die zur Erreichung der ökologischen und 
sozialen Merkmale herangezogen wurden, berücksichtigt.

Hierbei handelt es sich um
  
• den sogenannten Best-in-Class und/oder den Transformations-Ansatz,
• die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren und
• festgelegte Ausschlusskriterien.
 Ausgeschlossen wurden unter anderem Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von 
Unternehmen, welche an der Produktion und Weitergabe von Landminen, Streubomben oder 
kontroversen Waffen beteiligt waren. Des Weiteren wurden Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente von Unternehmen mit kontroversen Geschäftspraktiken, wie der Verstoß 
gegen ILO Arbeitsstandards inkl. Kinderarbeit oder Zwangsarbeit sowie gegen Menschenrechte, 
Umweltschutz oder Korruption, ausgeschlossen. Außerdem wurden Wertpapiere von 
Unternehmen ausgeschlossen, die mehr als 5 Prozent ihres Umsatzes mit der Produktion von 
Tabak erzielten.

Weiterhin wurden unter anderem Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten 
ausgeschlossen, in welchen der Einsatz der Todesstrafe erlaubt war, die gemäß „Freedomhouse-
Index“ unfrei (u.a. eingeschränkte Religions- und Pressefreiheit) waren oder gemäß „Transparency 
International“ einen hohen Korruptionsgrad aufwiesen.

Nachhaltigkeitsindikatoren 2024

bezogen auf den Anteil im Fonds, der zur Erreichung der ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale investiert wurde

davon:

97,19 %

Nachhaltigkeitskennziffer 58,46
Anteil an nachhaltigen Investitionen 17,04 %
Erfüllungsquote 100,00 %
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... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Der nachfolgenden Tabelle ist zu entnehmen, wie die Nachhaltigkeitsindikatoren im Vergleich zu 
vorangegangenen Zeiträumen abgeschnitten haben.

Nachhaltigkeitsindikatoren 2023

bezogen auf den Anteil im 
Finanzprodukt, der zur Erreichung 
der ökologischen und/oder sozialen 
Merkmale investiert wurde

davon:

95,58 %

Nachhaltigkeitskennziffer 57,56
Vergleich zu aktuellem Geschäftsjahr 0,90
Anteil an nachhaltigen Investitionen 15,98 %
Vergleich zu aktuellem Geschäftsjahr 1,05
Erfüllungsquote 100,00 %
Vergleich zu aktuellem Geschäftsjahr 0,00
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Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei?

Mit den nachhaltigen Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten wurde ein positiver Beitrag zu 
den Umwelt- und/oder Sozialzielen der SDGs geleistet. Diese Ziele beinhalteten unter anderem 
die Förderung von erneuerbaren Energien und nachhaltiger Mobilität, den Schutz von Gewässern 
und Boden sowie den Zugang zu Bildung und Gesundheit.

Durch Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der 
Offenlegungsverordnung wurde ein positiver Beitrag zu den SDGs geleistet. Dazu investierte der 
Fonds in Unternehmen, die durch ihren Umsatzanteil in nachhaltigen Geschäftsfeldern zu den 
SDGs beitrugen. Zur Berechnung nachhaltiger Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der 
Offenlegungsverordnung wurde nachfolgendes Vorgehen festgelegt.

Für die Berechnung der Quote der nachhaltigen Investitionen wurden die Umsatzanteile eines 
Unternehmens in nachhaltigen Geschäftsfeldern mit ihrem entsprechenden Gewicht in Bezug auf 
das gesamte Fondsvolumen berücksichtigt.

Die zur Analyse von Emittenten und/oder Vermögensgegenständen im Hinblick auf die 
Erreichung von Umwelt- und/oder Sozialzielen herangezogenen Daten wurden von 
verschiedenen externen Dienstleistern bezogen.

Im Rahmen der Anlagestrategie wurden keine Investitionen in ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung angestrebt.

Dennoch könnte es sich bei den getätigten Investitionen  auch um Investitionen in ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne des Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung zur 
Erreichung der Umweltziele gemäß Artikel 9 Taxonomie-Verordnung gehandelt haben.

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen 
handelt es sich um die 
bedeutendsten nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsentscheidungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
in den Bereichen Umwelt, 
Soziales und Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte und 
Bekämpfung von 
Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial 
nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Im Rahmen der Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten, die zu Umwelt- und/oder 
Sozialzielen beitrugen, wurde vermieden, dass diese Ziele erheblich beeinträchtigt wurden. 
Hierzu wurden die wirtschaftlichen Tätigkeiten der Emittenten, in deren 
Vermögensgegenstände investiert wurde, anhand bestimmter Indikatoren überprüft. Auf 
Basis dieser Indikatoren erfolgte eine Analyse um zu überprüfen, ob durch Investitionen in 
Emittenten wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren entstanden 
sind. Die maßgeblichen Indikatoren werden nachstehend erläutert.

 Insofern Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der 
Taxonomie-Verordnung getätigt wurden, die die Kriterien von Artikel 3 der Taxonomie-
Verordnung erfüllten, wurde bei dem Anteil dieser Investitionen keinem ökologisch oder 
sozial nachhaltigem Anlageziel erheblich geschadet, da deren Einhaltung bereits im Rahmen 
von Artikel 18 Ziffer 2 der Taxonomie-Verordnung vorausgesetzt war und von den 
Unternehmen bei der Einstufung ihrer Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigt werden musste.  
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Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
(„Principal Adverse Impact“ oder „PAI“) wurden beim Erwerb von Wertpapieren, 
Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen berücksichtigt.

Indikatoren, anhand derer nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch 
Investitionen in Unternehmen ermittelt wurden, ergaben sich aus den folgenden 
Kategorien: Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfälle sowie Soziales und 
Beschäftigung. Bei Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten 
wurden Indikatoren in den Kategorien Umwelt und Soziales berücksichtigt.
 
 Die Berücksichtigung der PAI erfolgte bei der Auswahl der Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente von Unternehmen sowie beim Erwerb von Investmentanteilen 
insbesondere durch (1) die Festlegung von Ausschlusskriterien, (2) die Bewertung mithilfe 
einer Nachhaltigkeitskennziffer sowie (3) durch den Investmentprozess der Kontroversen.

Wie die Ausschlusskriterien und die Nachhaltigkeitskennziffer einen wesentlichen Beitrag 
zur Identifizierung der negativen nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren haben kann, wird im Abschnitt „Wie wurden bei diesem 
Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
berücksichtigt?“ beschrieben und gilt ebenso für das DNSH-Prinzip.

Die Indikatoren für die Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren basieren auf den Indikatoren aus der Delegierten Verordnung (EU) 
2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1. Die angegebenen Indikatoren wurden unter anderem 
genutzt, Unternehmen oder Staaten, die unter die festgelegten Ausschlusskriterien fallen, zu 
identifizieren. Beispielsweise wurden Unternehmen oder Staaten, deren anhand der 
Indikatoren bewerteten Geschäftspraktiken wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die 
zuvor beschriebenen Kategorien hatten, ausgeschlossen. Indikatoren, die auf nachteilige 
Nachhaltigkeitsauswirkungen schließen lassen, führten dazu, dass die im Abschnitt „Wie 
haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“  beschriebene 
Nachhaltigkeitskennziffer einen niedrigeren Wert erreichte. Die Nachhaltigkeitskennziffer 
ist eine entscheidendes Kriterium beim Erwerb von Wertpapieren.

Im Rahmen des Investmentprozesses wurden potentielle erhebliche nachteilige 
Auswirkungen von Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch Kontroversen 
überwacht, indem die Berichterstattung zu kontroversen Themen der Unternehmen, in die 
investiert werden soll, verfolgt und eine Einstufung mit der Schwere der Kontroversen 
erstellt wurde. Dabei wurden externe Kritik und Reaktionen von Medien, 
Nichtregierungsorganisationen und weiteren Quellen erfasst und systematisch ausgewertet.

Die Beurteilung der neuesten Meldungen zu kontroversen Geschäftspraktiken erfolgte 
ebenso im Sinne der Prinzipien des UN Global Compact der Vereinten Nationen bei 
Unternehmen in einem Gremium des Portfoliomanagements. Dieses Gremium tagte 
monatlich oder ad-hoc. Entsprechend des Researchprozesses wurde jede Kontroverse gemäß 
Ausmaß, Auswirkungen und Unternehmensreaktion eingestuft, was bei besonders 
problematischen bzw. schwerwiegenden Vorkommnissen auch zum entsprechenden 
Ausschluss der Erwerbbarkeit des Wertpapiers bzw. ein Verkauf des Wertpapiers geführt 
haben kann.
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Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten 
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere 
Angaben:

In Entscheidungen über nachhaltige Investitionen wurden auch die OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen, die Kernarbeitsnormen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte herangezogen. Dabei griff die Gesellschaft auf Richtlinien zurück, die diese 
Regelwerke aufgreifen. So wurden beispielsweise die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen übergeordnet durch die Gesellschaft berücksichtigt und unterstützt sowie 
deren Einhaltung soweit möglich von den Unternehmen eingefordert. Bei diesen Richtlinien 
handelt es sich um die „Grundsatzerklärung Menschenrechte“ und die „Union Investment 
Engagement Policy“. Weiterhin fanden die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 
und Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte im 
Kontroversen-Screening der Gesellschaft Anwendung. Mögliche aufgetretene Kontroversen 
wurden im Kontroversen-Gremium der Gesellschaft besprochen und führten bei 
problematischen Verstößen zur Veräußerung der Investition.

Insofern Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der 
Taxonomie-Verordnung getätigt wurden, die die Kriterien von Artikel 3 der Taxonomie-
Verordnung erfüllten, waren diese Investitionen in Einklang mit den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft 
und Menschenrechte, da die Einhaltung dieser im Rahmen von Artikel 18 Ziffer 1 der 
Taxonomie-Verordnung vorausgesetzt war und von den Unternehmen bei der Einstufung 
ihrer Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigt werden musste.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die 
Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind 
spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei 
denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die 
die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. 
Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden 
Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 
ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.
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Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren („Principal 
Adverse Impact“ oder „PAI“) wurden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und 
Investmentanteilen berücksichtigt.

Indikatoren, anhand derer nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch Investitionen in 
Unternehmen ermittelt wurden, ergaben sich aus den folgenden Kategorien: Treibhausgasemissionen, 
Biodiversität, Wasser, Abfälle sowie Soziales und Beschäftigung. Bei Investitionen in Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente von Staaten wurden Indikatoren in den Kategorien Umwelt und Soziales 
berücksichtigt.
 
 Die Berücksichtigung der PAI erfolgte bei der Auswahl der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von 
Unternehmen sowie beim Erwerb von Investmentanteilen insbesondere durch (1) die Festlegung von 
Ausschlusskriterien, (2) die Bewertung mithilfe einer Nachhaltigkeitskennziffer sowie (3) sowie das 
Durchführen von Unternehmensdialogen und die Ausübung von Stimmrechten.

Die Auswahl der Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren basieren auf der 
Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 , Anhang 1, Tabelle 1.

Beispielsweise wurden Unternehmen, deren Geschäftspraktiken wesentliche nachteilige Auswirkungen 
auf die zuvor beschriebenen Kategorien hatten, ausgeschlossen. Bei der Erhebung der 
Nachhaltigkeitskennziffer wurden ebenfalls die zuvor beschriebenen PAI-Kategorien berücksichtigt. 
Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren führten dazu, dass die im Abschnitt „Wie haben 
die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“  beschriebene Nachhaltigkeitskennziffer einen 
niedrigeren Wert erreichte. Darüber hinaus wirkte die Gesellschaft durch Dialoge mit Unternehmen und 
die Ausübung von Stimmrechten auf eine Reduzierung der nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren durch investierte Unternehmen hin bzw. die PAI Indikatoren sind die Grundlage 
dieser Engagement Tätigkeiten und dienen etwa zur Auswahl der im Rahmen der Klimastrategie von 
Union Investment in den Mittelpunkt gestellter Unternehmen.

Bei der Analyse von Staaten wurden die PAI dadurch berücksichtigt, dass solche Staaten ausgeschlossen 
wurden, deren Indikatoren für nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen eine vergleichsweise hohe 
Treibhausgasintensität aufwiesen. Darüber hinaus wurden u. a. unfreie Staaten ausgeschlossen, die 
einen niedrigen Wert im von der internationalen Nichtregierungsorganisation Freedom House 
begebenen Index besaßen.
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Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die 
folgenden Investitionen, auf 
die der größte Anteil der im 
Bezugszeitraum getätigten 
Investitionen des 
Finanzprodukts entfiel: 1. 
April 2023 - 31. März 2024

Die Hauptinvestitionen werden als Durchschnitt aus den Stichtagswerten zum Monatsende ermittelt.

Größte
Investitionen Sektor

In % der
Vermögenswerte Land

Microsoft Corporation IT 2,67 % Vereinigte Staaten 
von Amerika

Alphabet Inc. Telekommunikationsdienste 1,42 % Vereinigte Staaten 
von Amerika

Apple Inc. IT 1,30 % Vereinigte Staaten 
von Amerika

Belgien Reg.S. Green 
Bond v.18(2033)

Sonstige 1,12 % Belgien

JPMorgan Chase & Co. Finanzwesen 0,95 % Vereinigte Staaten 
von Amerika

Italien Reg.S. v.19(2029) Sonstige 0,83 % Italien
Micron Technology Inc. IT 0,83 % Vereinigte Staaten 

von Amerika
Thermo Fisher 
Scientific Inc.

Gesundheitswesen 0,79 % Vereinigte Staaten 
von Amerika

AstraZeneca Plc. Gesundheitswesen 0,76 % Großbritannien
NVIDIA Corporation IT 0,75 % Vereinigte Staaten 

von Amerika
Belgien Reg.S. v.
17(2024)

Sonstige 0,69 % Belgien

GE Aerospace Industrie 0,69 % Vereinigte Staaten 
von Amerika

Belgien Reg.S. v.
21(2031)

Sonstige 0,67 % Belgien

AON Plc. Finanzwesen 0,64 % Irland
Eaton Corporation Plc. Industrie 0,63 % Irland
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Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation 
gibt den jeweiligen Anteil 
der Investitionen in 
bestimmte Vermögenswerte 
an.

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der 
ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitrugen („#1 Ausgerichtet 
auf ökologische/soziale Merkmale“).
Der Anteil dieser Investitionen ist dem nachfolgenden Abschnitt zu entnehmen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die Vermögensgegenstände des Fondswerden in nachstehender Grafik in verschiedene 
Kategorien unterteilt. Die Darstellung erfolgt zum Berichtsstichtag in Prozent und entspricht, 
abgesehen von der Kategorie "Taxonomiekonform“, bei der die Berechnungsgrundlage auf dem 
Bruttofondsvermögen beruht, dem jeweiligen Anteil am Fondsvermögen.

Unter „Investitionen“ wurden alle für den Fonds erwerbbaren Vermögensgegenstände abzüglich 
der aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten erfasst.

Die Kategorie „#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale“ umfasst diejenigen 
Vermögensgegenstände, die im Rahmen der Anlagestrategie zur Erreichung der beworbenen 
ökologischen und/oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

Ein eventueller Ausweis einer Quote von über 100 Prozent in dieser Kategorie ergibt sich daraus, 
dass im Sondervermögen kurzfristige Verbindlichkeiten, Kassenbestände und Derivategeschäft 
berücksichtigt wurden.

Die Kategorie „#2 Andere“ umfasst z. B. Derivate, Bankguthaben oder Finanzinstrumente, für die 
nicht genügend Daten vorlagen, um sie für die nachhaltige Anlagestrategie des Fonds bewerten 
zu können.

Die Kategorie „#1A Nachhaltig“ umfasst nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der 
Offenlegungsverordnung. Dies beinhaltet Investitionen, mit denen zu „Taxonomiekonformen“ 
Umweltzielen, „Anderen ökologischen“ und sozialen Zielen („Soziale“) beigetragen wurde.

Die Kategorie „#1B Andere ökologische/soziale Merkmale“ umfasst Investitionen, die zwar auf 
ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren, sich aber nicht als nachhaltige 
Investition qualifizierten.

Insofern der Fonds in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne des Artikel 3 der 
Taxonomie-Verordnung zur Erreichung der Umweltziele gemäß Artikel 9 Taxonomie-Verordnung 
investierte, wird die Kategorie „Taxonomiekonform“ ausgewiesen.

Die Kategorie „Andere ökologische“ umfasst nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziff. 17 
der OffenlegungsVO, die nicht taxonomiekonform waren.

Es war innerhalb des Berichtszeitraums nicht möglich, nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung eindeutig der Kategorie 
„Taxonomiekonform“ oder der Kategorie „Andere ökologische“ zuzuordnen. Zudem werden 
taxonomiekonforme Investitionen entsprechend Artikel 17 Absatz 1 der Offenlegungsverordnung 
auf Grundlage des Bruttofondsvermögen vor Abzug der Verbindlichkeiten berechnet. Die 
Berechnung der Quote der übrigen Kategorien, erfolgt dagegen auf Basis des Nettoinventarwerts 
des Fonds. Aus diesen Gründen wird die Kategorie „Taxonomiekonform“, sofern diese 
ausgewiesen wird, als Teilmenge von „Andere ökologische“ angegeben und bei der Berechnung 
der Quote „#1A Nachhaltig“ nicht gesondert berücksichtigt. Die Quote „Taxonomiekonform“ 
basiert auf berichteten Daten der Emittenten und wurde nicht geschätzt.
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Investitionen
100 %

#1 Ausgerichtet
auf ökologische/soziale

 Merkmale
 97,19 %

#2 Andere
 2,81 %

#1A Nachhaltig
 16,56 %

#1B Andere
ökologische/soziale 

Merkmale
 80,63 %

Taxonomiekonform
 0,87 %

Andere ökologische
 9,58 %

Soziale
 6,97 %

#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale umfasst Investitionen des 
Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen 
Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige 
Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale umfasst folgende 
Unterkategorien:

– Die Unterkategorie #1A Nachhaltig umfasst ökologisch und sozial nachhaltige 
Investitionen.
– Die Unterkategorie #1B Andere ökologische/soziale Merkmale umfasst 
Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber 
nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
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In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor Industrie-Zweig
Anteil

Fondsvermögen

Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 5,71 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,71 %

Industrie 6,16 %
Investitionsgüter 3,73 %
Gewerbliche Dienste & 
Betriebsstoffe

1,04 %

Transportwesen 1,40 %
Nicht-Basiskonsumgüter 4,51 %

Automobile & Komponenten 1,68 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung 2,17 %
Verbraucherdienste 0,06 %
Groß- und Einzelhandel 0,60 %

Basiskonsumgüter 4,19 %
Lebensmittel- und 
Basisartikeleinzelhandel

0,09 %

Lebensmittel, Getränke & Tabak 1,25 %
Haushaltsartikel & 
Körperpflegeprodukte

2,86 %

Gesundheitswesen 6,51 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & 
Dienste

3,09 %

Pharmazeutika, Biotechnologie & 
Biowissenschaften

3,42 %

Finanzwesen 17,25 %
Banken 12,71 %
Diversifizierte Finanzdienste 2,55 %
Versicherungen 1,99 %

IT 11,93 %
Software & Dienste 5,51 %
Hardware & Ausrüstung 2,11 %
Halbleiter & Geräte zur 
Halbleiterproduktion

4,31 %

Telekommunikationsdienste 1,89 %
Telekommunikationsdienste 0,31 %
Media & Entertainment 1,58 %

Versorgungsbetriebe 1,49 %
Versorgungsbetriebe 1,49 %

Immobilien 0,31 %
Immobilien 0,31 %

Multisektor -0,19 %
Multisektor -0,19 %

Sonstige 37,24 %
Sonstiges 37,24 %
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Mit Blick auf die EU-
Taxonomiekonformität 
umfassen die Kriterien für 
fossiles Gas die Begrenzung 
der Emissionen und die 
Umstellung auf voll 
erneuerbare Energie oder 
CO2-arme Krafstoffe bis 
Ende 2035. die Kriterien für 
Kernenergie beinhalten 
umfassende Sicherheits- und 
Abfallentsorgungs-
vorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten 
wirken unmittelbar 
ermöglichend darauf hin, 
dass andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen Beitrag 
zu den Umweltzielen leisten. 

Übergangstätigkeiten sind 
Tätigkeiten, für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt und die 
unter anderem 
Treibhausgasemissions- 
werte aufweisen, die den 
besten Leistungen 
entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit 
der EU-Taxonomie konform?

Im Rahmen der nachhaltigen Anlagestrategie des Fonds wurden auch nachhaltige Investitionen 
getätigt.

Bei den getätigten nachhaltigen Investitionen konnte es sich auch um Investitionen in ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne des Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung zur 
Erreichung der Umweltziele gemäß Artikel 9 Taxonomie-Verordnung gehandelt haben. Insofern 
solche Investitionen durchgeführt wurden, wurden diese auf Grundlage der Umsatzerlöse 
berechnet und waren nicht Teil der Anlagestrategie des Fonds, sondern wurden zufällig im 
Rahmen dieser Strategie getätigt.

Der Fonds strebte auch im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie keine taxonomiekonformen 
Investitionen an. Dennoch konnte es der Fall gewesen sein, dass der Fonds im Rahmen der 
Anlagestrategie auch in Unternehmen investierte, die in diesen Bereichen tätig waren.

Der Fonds durfte nach seinen Anlagebedingungen auch in Staatsanleihen investieren. Bis zum 
Ende des Berichtszeitraums gab es keine anerkannte Methode, um den Anteil der 
taxonomiekonformen Aktivitäten bei Investitionen in Staatsanleihen zu ermitteln.

Die Einhaltung der in Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung festgelegten Anforderungen für die 
getätigten Investitionen wurden weder von einem oder mehreren Wirtschaftsprüfern bestätigt 
noch durch einen oder mehrere Dritte überprüft.

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen, die mit einem Umweltziel nach EU-Taxonomie konform 
sind, ist dem Abschnitt „Wie sah die Vermögensallokation aus?“ zu entnehmen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im 
Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert1)?

Ja

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

_____________________________

1) Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn 
sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie 
erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-
taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der 
Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.
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Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, ausgedrückt 
durch den Anteil der:

 -Umsatzerlöse, die den 
Anteil der Einnahmen aus 
umweltfreundlichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln
 -Investitionsausgaben
(CapEx), die die 
umweltfreundlichen 
Investitionen der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, aufzeigen, 
z.B. für den Übergang zu 
einer grünen Wirtschaft
 -Betriebsausgaben(OpEx), 
die die umweltfreundlichen 
betrieblichen Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen 
in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von 
Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des 
Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität 
nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen*

Umsatz-
erlöse

0,00%
0,01%
0,87%

CapEx
0,00%
0,00%
1,63%

OpEx
0,00%
0,02%
1,43%

0% 50% 100%

Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform (ohne Fossiles Gas und 
Kernenergie)

Nicht Taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne 
Staatsanleihen*

Umsatz-
erlöse

0,00%
0,01%
1,20%

CapEx
0,00%
0,00%
2,27%

OpEx
0,00%
0,02%
1,99%

0% 50% 100%

Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform (ohne Fossiles Gas und 
Kernenergie)

Nicht Taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 71,94 % der 
Gesamtinvestitionen wieder.

*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber 
Staaten.

Insofern angegeben wurde, dass der Fonds in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas 
und/oder Kernenergie investierte kann es vorkommen, dass Quoten aufgrund von Abrundungen als 
0,00% im Balkendiagramm ausgewiesen werden.
 

Die folgende Tabelle verdeutlicht die Verteilung EU-taxonomiekonformer Investitionen auf die 
entsprechenden Umweltziele. Gegebenenfalls kann es aufgrund von Validierungsprozessen der 
Datenprovider zu den von den Unternehmen berichteten taxonomiekonformen Investitionen dazu 
kommen, dass die Summe der Umweltziele pro Leistungsindikator (Umsatz, CapEx oder OpEx) nicht dem 
Wert entspricht, der im Balkendiagramm aufgeführt ist. Dies liegt daran, dass die Datenprovider lediglich 
jene Beiträge der berichteten taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 
berücksichtigen, bei denen ein wesentlicher Beitrag zu einem Umweltziel gemäß Artikel 10 bis 16 
Taxonomie-Verordnung , eine positive DNSH-Prüfung gemäß Artikel 17 Taxonomie-Verordnung und ein 
vorhandener Mindestschutz gemäß Artikel 18 Taxonomie-Verordnung klar aus den Jahresberichten 
ersichtlich ist.

Klimaschutz

Klimaschutz taxonomiekonform Umsatz 0,67 %
Klimaschutz taxonomiekonform CapEx 1,20 %
Klimaschutz taxonomiekonform OpEx 1,19 %

Anpassung an den Klimawandel

Anpassung an den Klimawandel taxonomiekonform CapEx 0,02 %

Der Fonds war zum Berichtsstichtag zu folgendem Prozentsatz des Gesamtportfolios 
in Staatsanleihen investiert.
Es gibt bisher keine anerkannte Methode, um den Anteil der Taxonomie-konformen 
Aktivitäten bei Investitionen in Staatsanleihen zu ermitteln.

Prozentsatz des Gesamtportfolios in Staatsanleihen 28,06 %

42



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeit 0,05 %

Anteil der Investitionen in ermöglichender Tätigkeit 0,46 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in 
Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen 
entwickelt?

Jahr
Umfang Investitionen in ökologisch

nachhaltige Wirtschaftstätigkeit in %

Vergleich zu 
aktuellem 

Geschäftsjahr

aktuelles Jahr 0,87 0,00
2023 0,00 0,87

sind nachhaltige 
Investitionen mit einem 
Umweltziel, die die Kriterien 
für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten 
gemäß der Verordnung (EU) 
2020/852 nicht 
berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen 
nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem 
Umweltziel ist dem Abschnitt „Wie sah die Vermögensallokation aus?“ zu entnehmen.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen ist dem Abschnitt „Wie sah die 
Vermögensallokation aus?“ zu entnehmen.

Welche Investitionen fielen unter „Andere“, welcher Anlagezweck wurde 
mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen 
Mindestschutz?

Für den Fonds wurden Vermögensgegenstände zu Investitions- und Absicherungszwecken 
erworben, die nicht zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen beitrugen. Dies waren zum 
Beispiel Derivate, Investitionen, für die keine Daten vorlagen oder Barmittel, die zu 
Liquiditätszwecken gehalten wurden.

Beim Erwerb dieser Vermögensgegenstände wurde kein ökologischer und/oder sozialer 
Mindestschutz berücksichtigt.

Unter „Andere“ fallen auch solche Investments, die aufgrund von Marktbewegungen oder der 
routinemäßigen Aktualisierung von Kennzahlen über einen kurzen Zeitraum die ökologischen 
und/oder sozialen Merkmale nicht eingehalten haben.

Die angestrebte Quote für ökologische und/oder soziale Merkmale wurde dadurch nicht verletzt.
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Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Einhaltung ökologischer und/oder soziale Merkmale des Fonds wurde über die Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitsindikatoren in der Anlagestrategie erreicht, zum Beispiel die Anwendung von 
Ausschlusskriterien oder Mindestanforderungen an Nachhaltigkeitskennziffern des Fonds. Bei 
Ausschlusskriterien handelt es sich um einzelne oder multiple Kriterien, die Investments in bestimmte 
Unternehmen, Branchen oder Länder ausgeschlossen haben. Die Nachhaltigkeitsindikatoren wurden in 
einer Software für nachhaltiges Portfoliomanagement verarbeitet. Auf Basis dieser Software konnte die 
Gesellschaft verschiedene nachhaltige Strategien für den Fonds überprüfen und gegebenenfalls 
anpassen. Zur Überwachung und Sicherstellung von Anlagerestriktionen, die zur Erfüllung der 
ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds beitrugen, wurden außerdem technische 
Kontrollmechanismen in unseren Handelssystemen implementiert, wodurch sichergestellt wurde, dass 
keiner der Emittenten, die gegen Ausschlusskriterien verstoßen, gekauft werden konnte.
 Darüber hinaus analysierte die Gesellschaft die Einhaltung guter Corporate Governance Standards von 
Unternehmen auf Basis von Daten verschiedener Anbieter und Recherchen von Stimmrechtsberatern 
oder trat alleine oder im Verbund mit anderen Investoren in einen Dialog mit Unternehmen zu ihren 
Standards ein.

Insbesondere nahm die Gesellschaft ihre Aktionärsrechte (Engagement), zur Vermeidung von Risiken 
und zur Förderung der Nachhaltigkeit bei betroffenen Unternehmen wahr.

Der Engagement Prozess von Union Investment umfasst das Abstimmungsverhalten auf 
Hauptversammlungen (UnionVote) und den konstruktiven Dialog mit den Unternehmen (UnionVoice).

Der konstruktive Unternehmensdialog beinhaltete schwerpunktmäßig den direkten Austausch mit den 
Unternehmen und Diskussionen auf Plattformen externer Institutionen. Dabei wurden nicht nur 
unternehmerische Aspekte angesprochen, sondern auch gezielt soziale, ökologische und Corporate-
Governance-Themen adressiert.

Im Rahmen der Stimmrechtsausübung (UnionVote) nahm das Portfoliomanagement von Union 
Investment auf Hauptversammlungen im Interesse der Anleger regelmäßig Einfluss auf die 
Unternehmensführung und die Geschäftspolitik von Aktiengesellschaften. Dabei wurden Maßnahmen 
unterstützt, die aus Sicht des Portfoliomanagements den Wert des Unternehmens langfristig und 
zukunftsfähig steigern sollen, und gegen solche gestimmt, die diesem Ziel entgegenstehen. Den Rahmen 
für das Abstimmungsverhalten gibt die Proxy Voting Policy vor. Hierbei erwartete die Gesellschaft eine 
verantwortungsvolle Unternehmensführung, die nicht nur rein ökonomische Zielgrößen beachtete, 
sondern auch soziale, ethische und umweltrelevante Aspekte berücksichtigt. Diese Zielgrößen wurden 
insbesondere dann von der Gesellschaft befürwortet, wenn diese langfristig ausgerichtete 
Aktionärsinteressen und damit den langfristigen Unternehmenswert förderten. Da das Anlegerinteresse 
im Mittelpunkt steht, hat die Gesellschaft organisatorische Maßnahmen getroffen, um mögliche 
Interessenkonflikte zum Nachteil des Anlegers zu vermeiden, die sich aus der Ausübung von 
Stimmrechten ergeben könnten.

 

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert 

abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten 
handelt es sich um Indizes, 
mit denen gemessen wird, 
ob das Finanzprodukt die 
beworbenen ökologischen 
oder sozialen Merkmale 
erreicht.

Es wurde kein Referenzwert bestimmt um festzustellen, ob der Fonds die 
beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht.
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Angaben zur Vergütungspolitik der Union Investment Luxembourg S.A.

Umfang der Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik und -praxis umfasst feste und variable Bestandteile der Gehälter und freiwillige Altersversorgungsleistungen. Die Berechnungsmethodik ist in der Vergütungspolitik sowie in 
den Ermessensleitlinien und internen Richtlinien der Gesellschaft festgelegt und unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung. Die oben genannte Vergütung bezieht sich auf die Gesamtheit der 
OGAW’s und alternativen Investmentfonds, die von der Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet werden. Alle Mitarbeiter sind ganzheitlich mit der Verwaltung aller Fonds befasst, so dass eine 
Aufteilung pro Fonds nicht möglich ist. Bei der Berechnung der Vergütung für das Geschäftsjahr 2023 wurde nicht von der festgelegten Methodik gemäß der Vergütungspolitik sowie den 
Ermessensleitlinien und internen Richtlinien abgewichen.

Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
1) Fixe Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter sowie des 13. Tarifgehaltes.
2) Variable Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten variablen Vergütungsbestandteile. Hierunter fallen die variable Leistungsvergütung sowie Sonderzahlungen 
aufgrund des Geschäftsergebnisses.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Verwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2023)

Personalbestand 81

Feste Vergütung EUR 6.900.000,00

Variable Vergütung EUR 1.400.000,00

Gesamtvergütung
 

EUR 8.300.000,00

Anzahl Mitarbeiter mit Führungsfunktion 14

Gesamtvergütung der Mitarbeiter mit Führungsfunktion EUR 3.000.000,00

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Die Union Investment Luxembourg S.A. hat das Portfoliomanagement an die Union Investment Privatfonds GmbH (UIP) und die Union Investment Institutional GmbH (UIN) ausgelagert. Die Union 
Investment Luxembourg S.A. zahlt keine direkte Vergütung aus den Fonds an die Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Auslagerungsunternehmen haben folgende Informationen zur Vergütung ihrer Mitarbeiter zur Verfügung gestellt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens (UIP) gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2023)

Personalbestand 516

Feste Vergütung EUR 44.900.000,00

Variable Vergütung EUR 26.800.000,00

Gesamtvergütung
 

EUR 71.700.000,00

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens (UIN) gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2023)

Personalbestand 370

Feste Vergütung EUR 38.000.000,00

Variable Vergütung EUR 20.800.000,00

Gesamtvergütung
 

EUR 58.800.000,00

Anzahl der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds/Teilfonds (Stand: 31. Dezember 2023): 136 UCITS und 33 AIFs
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Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniRak Nachhaltig Konservativ

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzieltes zugrundeliegendes Exposure: EUR 1.183.062.818,89

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt
Deutsche Bank AG, Frankfurt
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Natixis S.A. (Paris), Paris
Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt
Société Générale S.A., Paris
UBS AG [London Branch], London

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW 
anrechenbar sind:

EUR 2.120.000,00

Davon:

Bankguthaben EUR 2.120.000,00

Schuldverschreibungen EUR 0,00

Aktien EUR 0,00

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird EUR 2.049.290.289,32

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:
Banco Santander S.A., Madrid
Bank of America Merrill Lynch International Ltd., London
Barclays Bank Ireland PLC, Dublin
Basler Kantonalbank, Basel
BNP Paribas Financial Markets SNC, Paris
BNP Paribas S.A., Paris
Commerzbank AG, Frankfurt
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Paris
Deutsche Bank AG, Frankfurt
Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt
J.P. Morgan Securities PLC, London
Mediobanca Banca Di Credito Finanziario SPA, Mailand
Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt
Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt
Société Générale S.A., Paris
UBS AG, Zürich

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind: EUR 2.245.584.757,58

Davon:

Bankguthaben EUR 55.527.343,00

Schuldverschreibungen EUR 784.553.021,15

Aktien EUR 1.405.504.393,43

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der 
angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse A

EUR 910.826,74

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der 
angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse -net- A

EUR 1.518.778,52

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der 
angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse C

EUR 1.033,71

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden nach Abzug der damit verbundenen Kosten zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A., für ihre 
Tätigkeit als Agent, aufgeteilt, wobei der mehrheitliche Teil dem Fondsvermögen gutgeschrieben wird.

ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU ENTGEGENGENOMMENEN SICHERHEITEN BEI OTC-DERIVATEN UND TECHNIKEN FÜR EINE EFFIZIENTE 
PORTFOLIOVERWALTUNG

Identität des Emittenten, wenn die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20% des Nettoinventarwerts des OGAW überschreiten
nicht zutreffend

Besicherungen im Zusammenhang mit OTC Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung
Die Besicherung erfolgt nicht vollständig durch Wertpapiere, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.
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Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniRak 

Nachhaltig Konservativ

Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps

Verwendete Vermögensgegenstände

absolut 2.049.290.289,32 nicht zutreffend nicht zutreffend

in % des Fondsvermögens 28,31 % nicht zutreffend nicht zutreffend

Zehn größte Gegenparteien 1)

1. Name BNP Paribas Financial Markets 
SNC, Paris

nicht zutreffend nicht zutreffend

1. Bruttovolumen offene Geschäfte 539.703.000,00 nicht zutreffend nicht zutreffend

1. Sitzstaat Frankreich nicht zutreffend nicht zutreffend

2. Name UBS AG, Zürich nicht zutreffend nicht zutreffend

2. Bruttovolumen offene Geschäfte 460.791.487,00 nicht zutreffend nicht zutreffend

2. Sitzstaat Schweiz nicht zutreffend nicht zutreffend

3. Name Société Générale S.A., Paris nicht zutreffend nicht zutreffend

3. Bruttovolumen offene Geschäfte 257.390.749,00 nicht zutreffend nicht zutreffend

3. Sitzstaat Frankreich nicht zutreffend nicht zutreffend

4. Name Morgan Stanley Europe SE, 
Frankfurt

nicht zutreffend nicht zutreffend

4. Bruttovolumen offene Geschäfte 211.276.858,18 nicht zutreffend nicht zutreffend

4. Sitzstaat Deutschland nicht zutreffend nicht zutreffend

5. Name Barclays Bank Ireland PLC, Dublin nicht zutreffend nicht zutreffend

5. Bruttovolumen offene Geschäfte 153.607.664,00 nicht zutreffend nicht zutreffend

5. Sitzstaat Irland nicht zutreffend nicht zutreffend

6. Name BNP Paribas S.A., Paris nicht zutreffend nicht zutreffend

6. Bruttovolumen offene Geschäfte 129.985.067,00 nicht zutreffend nicht zutreffend

6. Sitzstaat Frankreich nicht zutreffend nicht zutreffend

7. Name Deutsche Bank AG, Frankfurt nicht zutreffend nicht zutreffend

7. Bruttovolumen offene Geschäfte 99.821.423,55 nicht zutreffend nicht zutreffend

7. Sitzstaat Deutschland nicht zutreffend nicht zutreffend

8. Name J.P. Morgan Securities PLC, 
London

nicht zutreffend nicht zutreffend

8. Bruttovolumen offene Geschäfte 55.989.859,50 nicht zutreffend nicht zutreffend

8. Sitzstaat Großbritannien nicht zutreffend nicht zutreffend

9. Name Bank of America Merrill Lynch 
International Ltd., London

nicht zutreffend nicht zutreffend

9. Bruttovolumen offene Geschäfte 54.840.670,00 nicht zutreffend nicht zutreffend

9. Sitzstaat Großbritannien nicht zutreffend nicht zutreffend

10. Name Mediobanca Banca Di Credito 
Finanziario SPA, Mailand

nicht zutreffend nicht zutreffend

10. Bruttovolumen offene Geschäfte 33.333.570,09 nicht zutreffend nicht zutreffend

10. Sitzstaat Italien nicht zutreffend nicht zutreffend

Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)

zweiseitig
dreiseitig

nicht zutreffend nicht zutreffend

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend

1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) 12.935.920,00 nicht zutreffend nicht zutreffend

1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend

1 bis 3 Monate nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend

3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend

über 1 Jahr nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend

unbefristet 2.036.354.369,32 nicht zutreffend nicht zutreffend
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Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

Arten Aktien
Schuldverschreibungen

Bankguthaben

nicht zutreffend nicht zutreffend

Qualitäten 2) AAA
AA+

AA
AA-
A+

A
A-

BBB+
BBB

BBB-
BB+

BB
BB-
B+
B-

ohne Rating

nicht zutreffend nicht zutreffend

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

AUD
CAD
CHF
CNY
DKK
EUR
GBP
HKD

JPY
NOK
NZD
SEK

SGD
USD

nicht zutreffend nicht zutreffend

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend

1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend

1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) 685.755,63 nicht zutreffend nicht zutreffend

1 bis 3 Monate 60.426,97 nicht zutreffend nicht zutreffend

3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) 9.258.757,68 nicht zutreffend nicht zutreffend

über 1 Jahr 774.548.080,87 nicht zutreffend nicht zutreffend

unbefristet 1.461.031.736,43 nicht zutreffend nicht zutreffend

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

absolut 2.430.638,97 nicht zutreffend nicht zutreffend

in % der Bruttoerträge 65,53 % nicht zutreffend nicht zutreffend

Kostenanteil des Fonds 1.278.840,79 nicht zutreffend nicht zutreffend

davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft

absolut 1.205.190,79 nicht zutreffend nicht zutreffend

in % der Bruttoerträge 32,49 % nicht zutreffend nicht zutreffend

davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter

absolut 73.650,00 nicht zutreffend nicht zutreffend

in % der Bruttoerträge 1,99 % nicht zutreffend nicht zutreffend

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

nicht zutreffend

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

29,13 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 3)

1. Name UniCredit S.p.A.

1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 424.979.861,58

2. Name Microsoft Corp.

2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 255.193.318,61

3. Name Roche Holding AG

3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 182.340.204,71

4. Name Iberdrola S.A.

4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 112.910.703,36

5. Name Spanien, Königreich
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Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 75.389.642,61

6. Name Frankreich, Republik

6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 66.330.294,44

7. Name Barclays Bank Ireland PLC

7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 55.527.343,00

8. Name Meituan

8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 48.729.620,15

9. Name Europäische Union

9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 40.526.301,32

10. Name Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.

10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 40.042.039,43

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer 1

1. Name DZ PRIVATBANK S.A.

1. Verwahrter Betrag absolut 2.245.584.757,58

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return 
Swaps

gesonderte Konten / Depots nicht zutreffend

Sammelkonten / Depots nicht zutreffend

andere Konten / Depots nicht zutreffend

Verwahrart bestimmt Empfänger nicht zutreffend

1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.

2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für den Fonds nach Maßgabe des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erworben werden dürfen und die Bestimmungen 
der entsprechenden CSSF-Rundschreiben erfüllen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter 
Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen 
befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.

3) Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.
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Management und
Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich
Hauptverwaltungsgesellschaft
Union Investment Luxembourg S.A.

3, Heienhaff

L-1736 Senningerberg

Großherzogtum Luxemburg

R.C.S. Luxembourg B28679

Eigenkapital per 31.12.2023:

Euro 390,228 Millionen

nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft

529900FSORICM1ERBP05

 

Vorstand der Union Investment 

Luxembourg S.A. 

Maria LÖWENBRÜCK (bis zum 31.05.2024)

Union Investment Luxembourg S.A.

Luxemburg

Rolf KNIGGE

Union Investment Luxembourg S.A.

Luxemburg

Klaus BOLLMANN (ab dem 01.06.2024)

Union Investment Luxembourg S.A.

Luxemburg

Kai NEMEC (ab dem 01.06.2024)

Union Investment Luxembourg S.A.

Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment 

Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Gunter HAUEISEN

Union Asset Management Holding AG

Frankfurt am Main

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

Harald RIEGER (ab dem 01.04.2024)

Union Investment Institutional GmbH

Frankfurt am Main

 

Dr. Carsten FISCHER (bis zum 31.03.2024)

Union Asset Management Holding AG

Frankfurt am Main

Karl-Heinz MOLL

unabhängiges Mitglied des

Aufsichtsrates

 

Gesellschafter der Union Investment 
Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG

Frankfurt am Main

 

Auslagerung des Portfoliomanagements
an folgende, der Union Investment
Gruppe angehörende, Gesellschaften:

Union Investment Privatfonds GmbH

Weißfrauenstraße 7

D-60311 Frankfurt am Main

Union Investment Institutional GmbH

Weißfrauenstraße 7

D-60311 Frankfurt am Main

 

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator

L-2182 Luxemburg

die zugleich Abschlussprüfer der

Union Investment Luxembourg S.A. ist

 

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

DZ PRIVATBANK S.A.

4, rue Thomas Edison

L-1445 Strassen

Großherzogtum Luxemburg

 

Zahl- und Vertriebsstelle im 
Großherzogtum Luxemburg

DZ PRIVATBANK S.A.

4, rue Thomas Edison

L-1445 Strassen

Großherzogtum Luxemburg
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Zahl- und Vertriebsstelle sowie 
Informationsstelle in der Bundesrepublik 
Deutschland

DZ BANK AG

Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Platz der Republik

D-60265 Frankfurt am Main

Sitz: Frankfurt am Main

 

Weitere Vertriebsstellen in der 
Bundesrepublik Deutschland

Die der DZ BANK AG angeschlossenen Kreditinstitute sind 

weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.

 

Zusätzliche Informationen für Anleger in 
Österreich

Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) 

der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:

VOLKSBANK WIEN AG

Dietrichgasse 25

A-1030 Wien

E-Mail: filialen@volksbankwien.at

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit 

Verwaltungs- und Sonderreglement und zusätzlich das jeweilige 

Basisinformationsblatt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie 

die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhältlich und sonstige 

Angaben und Unterlagen einsehbar.

Ferner wird die VOLKSBANK WIEN AG für die Anteilinhaber 

bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen 

und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr 

entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt 

werden.

Sämtliche der aktuell zum öffentlichen Vertrieb in Österreich 

zugelassenen und durch die Union Investment Luxembourg S.A. 

verwalteten Fonds und/oder Investmentgesellschaften sind auf 

der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in 

Österreich ansässige Anteilinhaber und Aktionäre bestimmten 

Homepage der Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden in durch das 

Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen auf der 

elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des 

Bundes (EVI) sowie darüber hinaus auch auf der unter 

www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich 

ansässige Anteilinhaber und Aktionäre bestimmten Homepage 

veröffentlicht.

 

Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe c) und f) der 

Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Kontaktstelle für die 

Kommunikation mit den zuständigen Behörden:

Union Investment Luxembourg S.A.

3, Heienhaff

L-1736 Senningerberg

Die Informationen zum Umgang mit Anlegerbeschwerden und 

der Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen 

Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment 

Luxembourg S.A. zur Verfügung gestellt.
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Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Nachhaltigkeit Union

Commodities-Invest

FairWorldFonds

Global Credit Sustainable

LIGA Portfolio Concept

LIGA-Pax-Cattolico-Union

LIGA-Pax-Corporates-Union

LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)

PE-Invest SICAV

PrivatFonds: Konsequent

PrivatFonds: Konsequent pro

PrivatFonds: Nachhaltig

Quoniam Funds Selection SICAV

SpardaRentenPlus

TraditionsFonds 1872

UniAbsoluterErtrag

UniAnlageMix: Konservativ

UniAsia

UniAsiaPacific

UniAusschüttung

UniAusschüttung Konservativ

UniDividendenAss

UniDuoInvest 1

UniDuoInvest 2

UniDuoInvest 3

UniDuoInvest 4

UniDynamicFonds: Europa

UniDynamicFonds: Global

UniEM Fernost

UniEM Global

UniEM Osteuropa

UniEuroAnleihen

UniEuroKapital

UniEuroKapital Corporates

UniEuroKapital -net-

UniEuropa

UniEuropa Mid&Small Caps

UniEuropaRenta

UniEuroRenta Corporates

UniEuroRenta EmergingMarkets

UniEuroRenta Real Zins

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030

UniFavorit: Aktien Europa

UniFavorit: Renten

UniGarantTop: Europa

UniGarantTop: Europa II (2025)

UniGarantTop: Europa III (2025)

UniGlobal Dividende

UniGlobal II

UniIndustrie 4.0

UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund

UniInstitutional Basic Emerging Markets

UniInstitutional Basic Global Corporates HY

UniInstitutional Basic Global Corporates IG

UniInstitutional Commodities Select

UniInstitutional Convertibles Protect

UniInstitutional Corporate Bonds 1-3 years Sustainable

UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds

UniInstitutional EM Corporate Bonds

UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible

UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable

UniInstitutional EM Sovereign Bonds

UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable

UniInstitutional Equities Market Neutral

UniInstitutional Euro Subordinated Bonds

UniInstitutional European Bonds & Equities

UniInstitutional European Bonds: Diversified

UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie

UniInstitutional European Corporate Bonds +

UniInstitutional European Equities Concentrated

UniInstitutional German Corporate Bonds +

UniInstitutional Global Convertibles

UniInstitutional Global Convertibles Dynamic

UniInstitutional Global Convertibles Sustainable

UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

UniInstitutional Global Covered Bonds

UniInstitutional Global Credit

UniInstitutional Global Credit Sustainable

UniInstitutional Global Equities Concentrated

UniInstitutional High Yield Bonds

UniInstitutional Konservativ Nachhaltig

UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig

UniInstitutional SDG Equities

UniInstitutional Short Term Credit

UniInstitutional Structured Credit

UniInstitutional Structured Credit High Grade

UniInstitutional Structured Credit High Yield

UniMarktführer

UniNachhaltig Aktien Dividende

UniNachhaltig Aktien Europa

UniNachhaltig Aktien Infrastruktur

UniNachhaltig Aktien Wasser

UniNachhaltig Unternehmensanleihen

UniOpti4

UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF

UniProfiAnlage (2024)

UniProfiAnlage (2025)

UniProfiAnlage (2027)

UniRak Emerging Markets

UniRak Nachhaltig

UniRent Kurz URA

UniRent Mündel

UniRenta Corporates

UniRenta EmergingMarkets

UniRenta Osteuropa

UniRentEuro Mix

UniReserve
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UniReserve: Euro-Corporates

UniSector

UniStruktur

UniThemen Aktien

UniThemen Defensiv

UniValueFonds: Europa

UniValueFonds: Global

UniVorsorge 1

UniVorsorge 2

UniVorsorge 3

UniVorsorge 4

UniVorsorge 5

UniVorsorge 6

UniVorsorge 7

UniZukunft Welt

Volksbank Kraichgau Fonds

Werte Fonds Münsterland Klima

Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds 

nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte 

Investmentfonds sowie nach dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über 

Reservierte Alternative Investmentfonds.

53


